
Projektierung 
von Fahrtreppen
und Fahrsteigen

höfe). Letzterer stellt erhöhte Anforderungen durch

längere Einsatzdauer und härtere Beanspruchung.

Ermittlung der Förderleistung
Bei komplexen Gebäuden sollte die notwendige För-

derleistung von Fahrtreppen und Fahrsteigen in einem

frühen Planungsstadium durch eine Verkehrsanalyse

ermittelt werden. Hierzu wird die theoretische Förder-

leistung herangezogen, die sich aus der Nennge-

schwindigkeit der Anlage und der Stufen- bzw. Palet-

tenbreite ergibt. Bei einer Breite von 1000 mm bei 0,5

m/s liegt die theoretische Förderleistung bei 9000

Personen/h. Die tatsächliche Förderleistung ist ab-

hängig vom Nutzerverhalten beim Betreten der Fahr-

treppen bzw. -steige. Sie liegt bei einer Geschwindig-

keit von 0,5 m/s bei ca. 70 % der theoretischen Größe.

Wir beraten Sie bezüglich der Geschwindigkeit und

optimalen Anordnung der Treppen, damit eine mög-

lichst hohe Förderleistung erreicht wird. Eine verein-

fachte Verkehrsanalyse für den gewerblichen Bereich

können Sie selbst mit „Planung Online“ unter

www.otis.com durchführen.

Weitere Planungsschritte
Bei der Planung spielen außer Einsatzbereich und

Förderleistung auch Anordnung und Betriebsart der

Die Funktionalität eines Gebäudes wird wesentlich

von den Fördersystemen bestimmt. Die richtige Di-

mensionierung und Anordnung von Fahrtreppen und

Fahrsteigen fördert Attraktivität und Vermietbarkeit ei-

nes Gebäudes. OTIS berät Sie kompetent und umfas-

send bei der Wahl der Fördertechnik.

Aufzüge oder Fahrtreppen?
Für die Personenbeförderung stellt sich die Frage,

wann Aufzüge, Fahrtreppen oder Fahrsteige zu emp-

fehlen sind, die sich gegenseitig ergänzen. Zur Über-

windung großer Förderhöhen (Büro- und Verwaltungs-

gebäude oder Hotels) werden Aufzüge eingesetzt.

Fahrtreppen und Fahrsteige bieten bei hohem Ver-

kehrsaufkommen und geringen Förderhöhen (Kauf-

häuser, Bahnhöfe, Messegelände, Flughäfen) konti-

nuierliche Einsatzbereitschaft und hohe Förderleis-

tung. Die Kombination mit Aufzügen zur Beförderung

älterer oder behinderter Menschen und Kinderwagen

gewährleistet einen reibungslosen Verkehrsfluss.

Einsatzbereiche
Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen sind Fahr-

treppen und Fahrsteige für zwei Einsatzbereiche aus-

gelegt: den gewerblichen Bereich (z. B. Kaufhäuser)

und den öffentlichen Verkehrsbereich (z. B. Bahn-
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Mit OTIS
zur idealen
Anlage

Fahrtreppen und Fahrsteige eine Rolle. Darüber hin-

aus müssen Vorschriften und Richtlinien beachtet

werden (siehe auch Basisinformationen auf den Fol-

geseiten). 

1 Obere Landestelle
2 Untere Landestelle/

Flurplatte
3 Kammplatte

3a Kämme
4 Stufenband
5 Handleisten-Einlaufbox
6 Handleiste
7 Balustrade
8 Balustraden-Deckprofil
9 Fußverkleidung

10 Gerüst
11 Maschine
12 Hauptantrieb
13 Kontroller
14 Stufenkette
15 Spannwagen Fahrtreppenschnittbild
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Scherenanordnung: Fortlaufende Anordnung in einer

Fahrtrichtung. Die Nutzer werden schnell von Etage zu Etage

befördert. Empfohlene Anordnung bei geringer Förderhöhe.

Die Anordnung von Fahrtreppen wird
von verschiedenen Faktoren bestimmt:

•  Geplante Richtung
•  Architektur und Ästhetik
•  Bestehende Gebäudesituation

Die Anordnungsmöglichkeiten der Fahr-
treppen gelten auch für Fahrsteige. Es
stehen drei Fahrsteigtypen zur Verfü-
gung. Fahrsteige ermöglichen auch die
Beförderung von speziell konstruierten
Einkaufswagen und Kofferkulis.

Typ Compact 10° + 12°
Übergangsradius (Übergang vom horizontalen in den 
geneigten Bereich) nur in der oberen Landestelle

Die räumliche Anordnung von Fahrtreppen und Fahr-

steigen richtet sich nach der geplanten Lenkung der

Besucherströme im Gebäude. Es sollten ausreichend

Stauräume außerhalb der eigentlichen Verkehrswege

und ein genügender Abstand zwischen den Lan-

destellen eingeplant werden. Durch die Festlegung

der Fahrtrichtung und die Anordnung der Fahrtreppen
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kann z. B. in Kaufhäusern der Besucherlauf in den Eta-

gen beeinflusst werden: zügige Weiterfahrt in Fahrt-

richtung oder Herumführen um den Fahrtreppen-

schacht durch das Warenangebot auf der Etage. Da-

rüber hinaus haben die Anordnungsvarianten einen

unterschiedlich großen Raumbedarf. 

Unabhängig von der Anordnung der Fahrtreppen oder

Fahrsteige müssen die sicherheitstechnischen Forde-

rungen der relevanten Richtlinien, die sich nicht nur

auf die Anlagen selbst beziehen, sondern auch auf de-

ren Umgebung, berücksichtigt werden. Von der Pla-

nung bis zur TÜV-Abnahme und auch danach steht 

Anordnung 
und Betriebsart
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Mit OTIS
zur idealen
Anlage

Gekreuzte Anordnung: Unterbrochene Anordnung in einer

Fahrtrichtung. Die Benutzerströme können bei geringstem

Platzaufkommen individuell gelenkt werden.

Parallele Anordnung: Unterbrochene Anordnung für Auf- und

Abwärtsrichtung.

Typ Inclined 10° + 12°
Übergangsradius (Übergang vom horizontalen in den
geneigten Bereich) in der oberen und der unteren
Landestelle 

Typ Horizontal 0° + 6°
zur Überwindung großer horizontaler Distanzen
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Ihnen OTIS mit Rat und Tat zur Seite, damit Ihre Anla-

gen diese Richtlinien zweifelsfrei erfüllen.

Unterschiedliche Betriebsarten
Die Betriebsart wird durch das zu erwartende Benut-

zeraufkommen bestimmt. Alternativ zum Dauerbe-

trieb kann bei einer intervallweisen Nutzung, z. B. in

Bahnhöfen, ein intermittierender Betrieb vorgesehen

werden. Die Fahrtreppe wird nur bei Bedarf durch 

eine Lichtschranke oder Kontaktmatte an der oberen

bzw. unteren Landestelle eingeschaltet. Dabei wird

beim 2-Richtungs-Betrieb die Fahrtrichtung durch

den zuerst ankommenden Benutzer bestimmt. Am-

pelanlagen zeigen die Fahrtrichtung an. Beim ener-

giesparenden Stand-by-Betrieb signalisieren Fahr-

treppen mit reduzierter Geschwindigkeit Betriebsbe-

reitschaft, die sich bei Benutzung (z. B. in Flughäfen)

auf Nenngeschwindigkeit erhöht. 



Horizontale Fahrsteige*

Palettenbreite Pers./h bei 0,5 m/s Pers./h bei 0,65 m/s Pers./h bei 0,75 m/s

800 mm 6750 8775 10150

1000 mm 9000 11700 13500

*Tabellen gemäß EN 115. Bei über 1000 mm Palettenbreite Förderleistung in Abstimmung mit OTIS.

Fahrtreppen* und geneigte Fahrsteige*

Stufen- bzw. Pers./h bei 0,5 m/s Pers./h bei 0,6 m/s Pers./h bei 0,65 m/s

Palettenbreite

800 mm 6750 8100 8775

1000 mm 9000 10800 11700

Fahrsteige*

Förderhöhe Geschwindigkeit [v] Neigung Horizontaler Weg in den

Landestellen

≤ 0,75 m/s 0º–6º keiner

≤ 0,75 m/s 10º–12º 400 mm (nur oben)

> 0,75 m/s max. 12º ≥ 1600 mm**

**maximale Palettenbreite 1100 mm

Fahrtreppen*

Förderhöhe Geschwindigkeit [v] Neigung Horizontaler Weg in den

Landestellen

≤ 6 m ≤ 0,5 m/s 30º/35º min.   800 mm/2 flache Stufen

≤ 6 m > 0,5–0,75 m/s 30º min. 1200 mm/3 flache Stufen

> 6 m ≤ 0,75 m/s 30º min. 1200 mm/3 flache Stufen

Zwischen-
balustraden

Bei nebeneinanderliegenden Fahrtreppen und Fahr-

steigen sind an den Zu- und Abgängen Zwischen-

balustraden erforderlich.

Geländer und Besteigesicherung
Bei intermittierendem Betrieb sind geeignete Maß-

nahmen wie z. B. Geländer zu treffen, damit Licht-

schranken nicht umgangen werden können. Wenn

aber anstelle dessen die von OTIS empfohlenen Pie-

zo-Kontaktmatten eingesetzt sind, kann auf störende

Geländer verzichtet werden.
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Geländer

Förderleistung
Die theoretische 
Förderleistung ergibt sich
aus der Geschwindigkeit 
der Anlage und der
Stufen- bzw. Palettenbreite.

Neigungswinkel
und 
Geschwindigkeit
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Auflager
Die Auflager an den Zu- und Abgängen leiten die

Auflagerkräfte in das Gebäude ein.

Die Auflagerkräfte hängen ab:

•  vom Eigengewicht der Anlage und

•  von der Verkehrslast

Der maximal zulässige Auflagerabstand ergibt sich

aus der Gerüstkonstruktion und der durch die Vor-

schriften begrenzten Durchbiegung.

Ergeben sich aus der Gebäudekonstruktion größere

Auflagerabstände als für Fahrtreppen oder Fahrsteige

erforderlich sind, ist eine Gerüstverlängerung in den

Landestellen eine mögliche Lösung. 

Werden Bauwerks-Dehnungsfugen durch Fahrtrep-

pen und Fahrsteige überbrückt, muss das untere Auf-

lager als Loslager ausgeführt werden, um Gebäu-

debewegungen ausgleichen zu können.

Bei großen Auflagerabständen ist der Einsatz eines

oder mehrerer Mittenauflager als Loslager erforder-

lich. Ausführungen ohne Mittenauflager sind als Son-

derkonstruktionen möglich.

Der erforderliche Raumbedarf ist abhängig von:

•  Typ der Fahrtreppe oder des Fahrsteiges

•  von der Förderhöhe

•  der Geschwindigkeit

•  der Stufen- oder Palettenbreite

•  dem Neigungswinkel und dem horizontalen 

Stufen- oder Palettenlauf in den Landestellen

Raumbedarf und AuflagerAus Sicherheitsgründen muss das Besteigen von

Fahrtreppen- und Fahrsteigbalustraden von der

Außenseite durch geeignete Besteigesicherungen

verhindert werden.
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Für die Planung muss die tatsächliche Förderleis-

tung zugrunde gelegt werden. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die tatsächliche Förderleistung theo-

retisch mögliche Werte nicht erreichen kann.

Besteigesicherungen Position der Besteigesiche-
rung auf dem Außendeck


